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HANDELSPOLITIK

EG-Protektionismus als Preis für die 
Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes?
Hans-Eckartecharrer, Hamburg

Das erklärte Ziel der EG-Mitgliedstaaten, bis 1992 einen einheitlichen europäischen Binnenmarkt zu schaf
fen, wird eine Vereinheitlichung der Handelspolitik notwendig machen. An welchen Grundsätzen sollte sich 
diese gemeinschaftliche Handelspolitik ausrichten?

Mit der Unterzeichnung der Einheitlichen Europä
ischen Akte (EEA)' am 17. Februar 1986 haben die 

EG-Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ein neues, ehr
geiziges Ziel gesetzt: die Schaffung eines westeuropäi
schen Wirtschaftsraumes ohne Binnengrenzen bis 
1992. Mit den internen Elementen des Binnenmarktes 
und den Strategien zu seiner Verwirklichung haben sich, 
ausgehend von dem Weißbuch der EG-Kommission^, 
inzwischen zahlreiche Analysen beschäftigt^. Weitge
hend ausgeklammert aus der Diskussion blieb hinge
gen die Problematik des außenwirtschaftlichen Re
gimes der „vertieften“ Gemeinschaft. Im Kern geht es 
dabei um die Frage: Bedingt die Verwirklichung des Bin
nenmarktes einen zusätzlichen Außenschutz der Ge
meinschaft gegenüber Drittländern -  insbesondere Ja
pan, den USA, den RGW- und Schwellenländern 
oder macht dieser Prozeß im Gegenteil eine weitere Li
beralisierung nach außen möglich?

Nach „Philosophie“ und Wortlaut des EWG-Vertra- 
ges sollte die Antwort eindeutig sein. Die Präambel pro
klamiert den „Wunsch“ der Mitgliedstaaten, „durch eine 
gemeinsame Handelspolitik zur fortschreitenden Besei
tigung der Beschränkungen im zwischenstaatlichen 
Wirtschaftsverkehr beizutragen“ . Artikel 110 EWGV be
kräftigt dieses Ziel (in Abs. 1) und fährt dann (in Abs. 2) 
fort: „Bei der gemeinsamen Handelspolitik werden die 
günstigen Auswirkungen (sic!) berücksichtigt, welche 
die Abschaffung der Zölle zwischen den Mitgliedstaaten 
auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
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schungsabteilung Internationale Finanzen, Wirt
schaftsbeziehungen zwischen Industrieländern 
im HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung-Ham
burg.

nehmen dieser Staaten haben kann.“ Was 1957 für den 
innergemeinschaftlichen Abbau der Zölle, das wichtig
ste handelspolitische Instrument jener Zeit, galt, das 
müßte heute für die Beseitigung der nicht-tarifären Hin
dernisse in gleicherweise gelten. Tatsächlich geht der 
Europäische Rat davon aus, daß mit der „Verwirkli
chung eines großen Binnenmarktes. . .  ein günstigeres 
Umfeld für die Förderung der Unternehmen, des Wett
bewerbs und des Handels geschaffen wird“ .'* Höhere 
Schutzzäune nach außen wären demnach ebenso un
zulässig wie unnötig. Diese Position -  Binnenmarkt als 
Schrittmacher weiterer Liberalisierung -  wird, wenn 
auch nicht immer überzeugend, prinzipiell von der Bun
desrepublik vertreten^, die darin vor allem von Däne
mark und den Niederlanden unterstützt wird.

Hervorragendster, aber keineswegs einziger Verfech
ter der Gegenposition -  Binnenmarkt nur bei verstärk
tem Außenschutz -  ist Frankreich. Die französische Re
gierung hat ihrem Standpunkt 1983 besonderen Nach
druck verliehen, als sie die Zustimmung zu einer Reihe 
von technischen Harmonisierungsrichtlinien -  z. B. für

' Einheitliche Europäische Akte, in: Bulletin der Europäischen Gemein
schaften, Beilage 2/86.

 ̂ Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Vollendung des Bin
nenmarktes, Weißbuch der Kommission an den Europäischen Rat, KOM 
(85) 310 endg., Brüssel, den 14, Juni 1985.

 ̂ Vgl. u, a. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirt
schaft: Stellungnahme zum Wei(3buch der EG-Kommission über den 
Binnenmarkt, BMWi Studien-Reihe Nr. 51 (1986): Hans-Eckart 
S c h a r r e r :  Die Einheitliche Europäische Akte: Der Binnenmarkt, in: 
Integration, H. 3/1986, S. 108 ff.

'  Zitiert nach: Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Vollen
dung des Binnenmarktes, Ziff. 2, S. 4.

* Zur Diskussion in der Bundesrepublik vgl. Fritz F r a n z m e y e r :  
Mehr gemeinsamer Markt bei verstärktem Außenschutz in der EG -  Die 
Bundesrepublik im handelspolitischen Dilemma?, in: Rudolf H r b e k , 
Wolfgang W e s s e l s  (Hrsg.): EG-Mitgliedschafi -  Ein vitales Inter
esse der Bundesrepublik Deutschland?, Bonn 1984, S. 80 ff.
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Durchlauferhitzer, elektrische Aufzüge, Rasenmäher -  
von der Verabschiedung des Neuen Handelspolitischen 
Instruments (NHI)® abhängig machtet Diese 1984 ver
abschiedete Verordnung „zur Stärkung der gemeinsa
men Handelspolitik und insbesondere des Schutzes ge
gen unerlaubte Handelspraktiken“ ergänzt die Gemein
same Einfuhrregelung von 1982® und die Antidumping- 
und Ausgleichszollvereinbarung von 1984®, indem sie 
alle sonstigen Verzerrungen des internationalen Wettbe
werbs durch unerlaubte Handelspraktiken von Drittlän
dern erfaßt und damit die bis dahin noch bestehende 
Lücke im handelspolitischen Arsenal der Gemeinschaft 
geschlossen hat'°.

Die unterschiedlichen außenwirtschaftlichen Konzep
tionen und Interessen der Mitgliedstaaten konnten bis
her unter der dehnbaren Hülle des EWG-Vertrages und 
seiner Schutzklauseln koexistieren. Dies war jedoch nur 
möglich, weil durch das Fortbestehen der Grenzkontrol
len innerhalb der Gemeinschaft ein Unterlaufen nationa
ler Handels- (und Finanz-)Schranken gegenüber Dritt
ländern durch Umgehungstransaktionen über „offene“ 
Mitgliedstaaten weitgehend ausgeschlossen werden 
kann -  ein Ergebnis, das zwar zu dem formell schon 
heute verwirklichten Ziel des freien Warenverkehrs in 
der Gemeinschaft in Widerspruch steht, von allen Mit
gliedstaaten und der Kommission aber de facto gedul
det wird. Spätestens mit der Beseitigung der Binnen
grenzen und derlransformation des „gemeinsamen“ in 
einen „einheitlichen“ Binnenmarkt wird die Wahl zwi
schen weiterer Öffnung oder Abschließung der Gemein
schaft aber unausweichlich.

Nationale Elemente in der Handelspolitik

Handelspolitische Probleme stellen sich konkret vor 
allem mit der Ablösung folgender, an nationalen Zielen 
und Interessen orientierter Praktiken und Regelungen 
durch eine „echte“ Gemeinschaftspolitik:

□  Nationale Einfuhrkontingente, gemeinschaftliche Im
portschranken zugunsten einzelner Mitgliedstaaten so
wie gemeinschaftliche quantitative Einfuhrbeschrän
kungen mit innergemeinschaftlichem Quotenschlüssel 
(einschließlich erzwungener Export-Selbstbeschrän
kungen wichtiger Lieferländer);

® Verordnung Nr. 2641/84 des Rates vom 17. September 1984. in: Amts
blatt der Europäisctien Gemeinsctiaften (ABI.) Nr. L 252 vom 20.9.1984. 
S. 1 ff.

’  Georg K o o p m a n n :  Abschließung oder Öffnung des gemeinsa
men l^flarktes nach außen. Unveröffentlichtes Diskussionspapier (1986).

® Verordnung Nr 288/82 des Rates vom 5. Februar 1982, in: Abi. Nr. L35 
vom 9.2. 1982,8.1 ff.

® Verordnung Nr. 2176/84 des Rates vom 23. Juli 1984, in: Abi. Nr. L 201 
vom 30. 7.1984, S. 1 ff.

□  Aufteilung gemeinschaftlicher Präferenzen gegen
über Drittländern (insbesondere Zollpräferenzen ge
genüber Entwicklungsländern) in nationale Quoten;

□  Sonderregelungen im Verhältnis zwischen einzelnen 
Mitgliedstaaten und bestimmten Drittländern mit dem 
Ziel der Begünstigung dieser Länder,

Hinzu kommen Probleme, die sich aus der Übertra
gung des „neuen Ansatzes“ bei der Harmonisierung 
und gegenseitigen Anerkennung nationaler Normen 
und Standards (gegenseitige Anerkennung) auf Einfuhr
güter aus Drittländern ergeben können.

Was zunächst die erste Kategorie von Handelsmaß
nahmen betrifft, so ist zwar mit dem Ablauf der Über
gangszeit des EWG-Vertrages am 31. Dezember 1969 
die Kompetenz für die Handelspolitik von den Mitglied
staaten de iure auf die Gemeinschaft übergegangen. 
Die Mitgliedstaaten verloren damit die Befugnis, natio
nale Einfuhrquoten für Erzeugnisse aus Drittländern 
festzusetzen. Bestehende Quoten blieben jedoch in 
Kraft und dürfen auch autonom geändert werden. Zum 
Teil wurden nationale Einfuhrbeschränkungen seitdem 
in gemeinschaftliche Regelungen überführt, ohne damit 
jedoch ihren Charakter als Instrument zum Schutz der 
Produzenten bestimmter Mitgliedstaaten zu verlieren.

Besonders hoch ist die Zahl der kontingentierten Wa
rengruppen in Italien, Frankreich und Irland, während 
sie in Deutschland, Großbritannien und den Beneluxlän
dern unbedeutend ist. Die meisten dieser Beschränkun
gen richten sich gegen Einfuhren aus ganz bestimmten 
Lieferländern (insbesondere Japan, Taiwan, Südkorea 
und Hongkong), d, h. sie sind diskriminierend".

Neben diesen offenen Einfuhrbeschränkungen ha
ben in den letzten Jahren „freiwillige“ Export-Selbstbe- 
schränkungen leistungsfähiger Lieferländer -  auch im 
unmittelbaren Verkehr mit einzelnen EG-Staaten -  eine 
wachsende Bedeutung gewonnen. Besonders bekannt 
geworden sind die Beschränkungen für den Absatz ja
panischer Pkw in Großbritannien, Frankreich und Ita
lien. In Großbritannien hat der Automobilverband, unter 
wohlwollender Duldung durch die britische Regierung, 
mit seiner japanischen Partnerorganisation eine Be
grenzung des Marktanteils japanischer Pkw auf maxi
mal 11 % vereinbart; Frankreich hat eine Obergrenze 
von nur 3% durchgesetzt, Italien läßt jährlich gar nur 
2000 japanische Fahrzeuge ins Land. Es ist offenkun
dig, daß sich diese Vereinbarungen nur kontrollieren

Vgi. Hans-Hagen H ä r t e l  u. a.: Neue Industriepolitik oder Stär
kung der Marktkräfte? Strukturpolitische Konzeptionen im internationa
len Vergleich, Hamburg 1986, S. 158.

”  Georg K o o p m a n n :  Nationaler Protektionismus und gemein
same Handelspolitik in der EG, in: Bodo G e m p e r  (Hrsg.): Protektio
nismus in der Weltwirtschaft, Hamburg 1984, 8.31 f.
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und durchsetzen lassen, wenn der Import japanischer 
Pkw -  oder anderer, in gleicherweise beschränkter Gü
ter (2 . B. Werkzeugmaschinen nach Frankreich) -  über 
dritte EG-Länder und über unabhängige Importeure 
wirksam verhindert werden kann; mit der Aufhebung der 
Binnengrenzen entfällt die wichtigste Kontrollmöglich- 
keit.

Segmentierung des EG-Marktes

Auch die Gemeinschaft selbst hat, stellvertretend für 
die daran interessierten Mitgliedstaaten, für eine wach
sende Zahl von Produkten mit einzelnen Lieferländern 
Selbstbeschränkungsabkommen vereinbart oder die 
Einfuhr mengenmäßig begrenzt. Prominentestes Bei
spiel ist der Textil- und Bekleidungssektor, wo die Ge
meinschaft im Rahmen des Welttextilabkommens Han
delsvereinbarungen mit 23 Exportländern in Asien, La
teinamerika und Osteuropa getroffen hat, die für eine 
Reihe besonders „sensibler“ Produkte (darunter Baum
wollgarn, T-shirts, Hosen und Hemden) Lieferquoten 
versehen’ .̂ Bedeutsam in Hinblick auf die angestrebte 
Verwirklichung des Binnenmarktes ist dabei vor allem, 
daß die mit den Lieferländern ausgehandelten „Ge
meinschaftsquoten“ nach einem bestimmten „Lasten
verteilungsschlüssel“ auf die EG-Mitgliedstaaten aufge
teilt werden. „Geschützt wird also nicht nur der gemein
same, sondern auch der jeweilige nationale Markt. 
Mehr noch: „In den Diskussionen des Ministerrates hat 
sich gezeigt, daß vor allem die nationalen Unterquoten, 
nicht so sehr die gemeinschaftliche Gesamtquote, inter
essieren.

Das wichtigste Instrument zum Schutz der nationalen 
Produzenteninteressen im Rahmen des -  formell be
reits bestehenden -  Gemeinsamen Marktes ist Artikel 
115 EWGV. Gestützt auf diese Schutzklausel kann die 
EG-Kommission Mitgliedstaaten ermächtigen. Waren 
aus Drittländern, die sich im innergemeinschaftlichen 
Freiverkehr befinden, von der Gemeinschaftsbehand
lung auszuschließen, d. h. ihren Import aus anderen Mit
gliedstaaten („Umwegeinfuhren“) zu unterbinden. Im 
Zeitraum 1977-85 wurde diese Maßnahme 1451 mal an
gewandt, davon 554 mal zugunsten Frankreichs, 317 
mal zugunsten Irlands und 210 bzw. 203 mal zugunsten 
der Beneluxländer und Italiens; die Bundesrepublik griff 
27 mal, Dänemark nur viermal auf dieses Instrument zu

Vgl. Hans-Hagen H ä r t e l  u. a., a.a.O., S. 161.

Ebenda, S. 162,

”  Ebenda, Fußn. 6 zu Kapitel 4/IV, S. 207.

Nach einer Zusammenstellung von Georg K o o p m a n n . Für die 
Jahre 1977-83 siehe Georg K o o p m a n n :  Nationaler Protektionis
mus und gemeinsame Handelspolitik in der EG, a.a.O., S. 30.

Kommission der Europäischen Gemeinschaften; Vollendung des Bin
nenmarktes, a.a.O., Ziff, 36, S. 11.

rück'^ Daneben sanktioniert die Gemeinsame Einfuhr
regelung unter bestimmten Voraussetzungen einzel
staatliche Überwachungs- und Schutzmaßnahmen. Mit 
der Beseitigung der Binnengrenzen ließe sich die Seg
mentierung der Gemeinschaft gegenüber Drittländern 
nicht länger aufrechterhalten. Alle Einfuhrbeschränkun
gen müßten dann, wie die Kommission zu Recht fest
stellt, „auf gemeinschaftsweiter Grundlage angewandt 
werden“ '®.

Präferenzen gegenüber Drittländern

Das gleiche gilt für einzelstaatliche Quoten und Kon
tingente bei der Präferenzpolitik gegenüber Drittlän
dern. Derzeit werden die Gemeinschaftskontingente für 
die zollfreie Einfuhr von Produkten aus Entwicklungslän
dern im Rahmen des Allgemeinen Zollpräferenzsy
stems der Gemeinschaft in nationale Unterkontingente 
der Mitgliedstaaten aufgeteilt; nur eine Spitzenmenge 
von in der Regel 20 % des Gesamtkontingents steht zur 
freien Verfügung. Die Erschöpfung des Kontingents ei
nes Mitgliedstaates führt (nach Rückgriff auf die Ge
meinschaftsreserve) bei „sensiblen“ Produkten auto
matisch zum Wiederaufleben des Zolls, und zwar auch 
dann, wenn in anderen Staaten (und damit in der EG ins
gesamt) das betreffende Kontingent noch nicht er
schöpft ist'^. Das Zollpräferenzsystem der EG erweist 
sich demnach in seiner heutigen Ausgestaltung weniger 
als ein Instrument zur Förderung der Entwicklungslän
der (als das es eigentlich gedacht ist) als der nationalen 
Importeure (die über die Einfuhrlizenzen verfügen), bei 
gleichzeitiger Begrenzung des „Schadens“ für die natio
nalen Produzenten von Konkurrenzerzeugnissen. Aller
dings hat der Europäische Gerichtshof 1985 festge
stellt, daß die den einzelnen Mitgliedstaaten zugeteilten 
Kontingentanteile ihren Charakter als „Gemein- 
schafts“-Kontingente nicht verlieren: Sind die eingeführ
ten Waren in einem Mitgliedstaat zum freien Verkehr zu
gelassen worden, dann darf ihre (zollfreie) Wiederaus
fuhr in einen anderen Mitgliedstaat nicht beschränkt 
werden’®. Dennoch ist es den Mitgliedstaaten offenbar 
gelungen, sich gegen zollfreie Umgehungseinfuhren 
weitgehend abzuschirmen und ihre nationalen Produ
zenten zu schützen. Die Aufhebung der Binnengrenzen 
dürfte -  bei gegebenem Umfang der Gemeinschafts
kontingente -  den Konkurrenzdruck regional erhöhen.

Probleme besonderer Art stellen Sonderregelungen 
im Verhältnis zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und 
bestimmten Drittländern mit dem Ziel der Begünstigung

”  Vgl. Axel B o r r m a n n  u. a.: The Significance of the EEC’s 
Generalised System of Preferences, Hamburg 1985, S. 36 f.

Urteil des EuGH vom 7 .10.1985 (Rechtssache 199/84).Vgl.o. V., Auf
teilung eines Zollkontingents, in: Handelsblatt vom 6. 8.1986.

WIRTSCHAFTSDIENST 1986/XII 621



HANDELSPOLITIK

dieser Länder dar. Von vergleichsweise geringer Bedeu
tung sind dabei z. B. die von Großbritannien erwirkten 
Sonderkontingente für die Einfuhr einzelner Agrarpro
dukte aus Commonwealth-Staaten (z. B. Butter aus 
Neuseeland). Zu denken ist vielmehr in erster Linie an 
den im (EWG-)Protokoll über den innerdeutschen Han
del sanktionierten handelspolitischen Status der DDR. 
Danach werden auf die Einfuhr von Waren aus der DDR 
in die Bundesrepublik weder (EG-)Zölle noch Abschöp
fungen erhoben, und auch hinsichtlich der steuerlichen 
Behandlung sind DDR-Güter Produkten aus der Bun
desrepublik näher als Importprodukten'®. Man könnte 
formulieren: Die DDR ist handelspolitisch mit der Bun
desrepublik assoziiert, nicht aber mit der EG insgesamt. 
In Übereinstimmung mit dem genannten Protokoll unter
liegt die Verbringung von Waren aus der Bundesrepublik 
in den größeren EG-Raum besonderen Vorkehrungen 
mit dem Ziel, „Schädigungen innerhalb der Volkswirt
schaften der anderen Mitgliedstaaten zu vermeiden“^ . 
Die Schaffung eines einheitlichen Binnenmarktes 
würde notwendigerweise auch das Verhältnis der Bun
desrepublik -  oder der anderen EG-Länder -  zur DDR 
berühren und vermutlich Konsequenzen für die Bezie
hungen mit anderen RGW-Ländern nach sich ziehen. 
Die Ausgestaltung dieser Beziehungen ist eine offene 
Frage.

Schließlich ist noch auf Probleme hinzuweisen, die 
mit dem „neuen Ansatz“ der Gemeinschaft zur Harmo
nisierung der Rechtsvorschriften und zur gegenseitigen

HWWA-INSTITUT FÜR 
WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG

Für unsere Redaktion
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suchen wir befristet und halbtags eine(n) 
wissenschaftliche(n) Angestellte(n) als
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zum 31. 5.1988 zu besetzen;
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Neuer Jungfernstieg 21, 2000 Hamburg 36 
Telefon 040/3562 352

Anerkennung nationaler Normen, Standards, Gesund- 
heits- und Sicherheitsbestimmungen Zusammenhän
gen. Danach soll sich die Harmonisierung der Rechts
vorschriften künftig darauf beschränken, die Grundvor
aussetzungen für ein Produkt festzulegen, während die 
technische Umsetzung den Normenorganisationen und 
die Prüfung und Zertifizierung (soweit erforderlich) dem 
Herstellungsland überlassen bleiben. In zahlreichen 
Fällen soll künftig auf eine Harmonisierung gänzlich ver
zichtet werden. In diesem Falle soll, in Einklang mit der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes in 
der Sache Cassis de Dijon, der Grundsatz gelten, daß 
Waren, die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig herge
stellt und in den Verkehr gebracht worden sind, ungehin
dert in die anderen Mitgliedstaaten eingeführt werden 
dürfen^’. Die Anwendung dieser Verfahren und Grund
sätze auf Waren aus Drittländern wird im „Weißbuch“ 
oder in anderen EG-Dokumenten nicht erwähnt. Im Ge
genteil: Der wiederholte Hinweis auf den Tatbestand der 
Herstellung in einem Mitgliedstaat deutet darauf hin, 
daß ausländische Waren nicht notwendigerweise den 
gleichen Regeln unterliegen sollen. Es bleibt daher ab
zuwarten, ob für diese Waren letztlich eine diskriminie
rende Lösung gewählt wird, oder ob die Gemeinschaft 
sich vom Grundsatz der Gleichbehandlung leiten läßt.

Als Bilanz der bisherigen Überlegungen ist festzuhal
ten, daß die nationalen Märkte der Mitgliedstaaten auf
grund einzelstaatlicher Alleingänge in der Handelspoli
tik und national differenzierter gemeinschaftlicher Aktio
nen in unterschiedlich hohem Maße für Anbieter aus 
Drittländern offen sind. Diese Uneinheitlichkeit nach au
ßen erzwingt Schutzmaßnahmen gegen Umgehungs
einfuhren über „offene“ Mitgliedstaaten. Die Vereinheit
lichung der Handelspolitik, wie sie bereits Artikel 113 
EWGV verlangt, ist daher eine notwendige Bedingung 
für die Verwirklichung des Binnenmarktes, wie auch um
gekehrt die Schaffung des Binnenmarktes die Verein
heitlichung der Handelspolitik erzwingt. Die Frage stellt 
sich, von welchen Grundsätzen diese gemeinschaftli
che Handelspolitik sich leiten lassen sollte.

Argumente für Protektion

Für eine defensive, auf Protektion gerichtete Grundli
nie scheinen auf den ersten Blick mehrere Argumente 
zu sprechen:

Bezieher von Waren aus der DDR können einen Vorsteuerabzug bei 
der MehnA/ertsteuer von zur Zeit 11 % geltend machen, Exporte in die 
DDR werden mit einer Steuer von 6 % belastet,

^  Protokoll über den innerdeutschen Handel und die damit zusammen
hängenden Fragen vom 25. 3. 1957 (zum EWG-Vertrag vom 25, 3, 
1957).

Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Vollendung des Bin
nenmarktes, a.a.O., Ziff. 68 (S. 19) und 77 (S. 22).
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□  Ein Wegfall der nationalen Schutzzäune gegen An
bieter aus Drittländern steigert den Anpassungsdruck in 
den betroffenen Industrien und Regionen, wenn nicht 
gleichzeitig die Schutzzäune der Gemeinschaft erhöht 
werden. Die Existenz regional differenzierter Einfuhrre
gelungen deutet darauf hin, daß die Industrien bestimm
ter Länder dem internationalen Wettbewerb noch nicht 
gewachsen sind.

□  Ohnehin wird die Realisierung des Binnenmarktes 
wegen des Wegfalls zahlreicher nicht-tarifärer Handels
hemmnisse den Wettbewerb zwischen den Anbietern in 
der Gemeinschaft intensivieren, zahlreiche Grenzanbie
ter, „Wirte“ und „Unterlasser“ zum Ausscheiden zwin
gen und damit neben positiven -  zumindest temporär -  
auch negative beschäftigungs- und regionalpolitische 
Konsequenzen haben. Da die „Anpassungskapazität“ 
der Wirtschaft begrenzt ist, erfordert diese Entwicklung 
-  so das Argument -  kompensatorisch eine Entlastung 
von ausländischem Konkurrenzdruck. Das gilt um so 
mehr, je stärker die Kommission auf die Durchsetzung 
des Artikels 92 Abs. 1 EWGV (Beihilfeverbot) dringt.

□  „Der Schaffung eines einheitlichen Binnenmarktes 
muß eine Außenhandelspolitik entsprechen, die auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie aus
gerichtet ist; Die Gemeinschaft muß die Voraussetzun
gen schaffen, die die Industrie nach und nach in die 
Lage versetzen, auf ihrem eigenen Markt gegenüber 
der internationalen Konkurrenz zu bestehen ..  (In- 
fant-lndustry-Argument).

Diese Besorgnisse werden sich ohne Zweifel in politi
schem Druck niederschlagen, der um so wirkungsvoller 
sein dürfte, je weniger es den Mitgliedstaaten gelingt, 
ihre Beschäftigungsprobleme zu lösen. Dies bedeutet 
indessen nicht, daß mehr Protektionismus nach außen 
tatsächlich ein geeignetes Mittel wäre, die Probleme im 
Innern zu bewältigen.

Dynamische Effekte des Binnenmarktes

Zunächst unterschätzen die Verfechter protektionisti
scher Ansätze die dynamischen Effekte, die sich aus 
der Verwirklichung des einheitlichen großen Marktes er
geben. Die Schaffung eines Binnenmarktes für 320 Mil
lionen Wirtschaftsbürger (USA: 235 Millionen) und mit 
einer Wirtschaftsleistung, die derjenigen der Vereinigten 
Staaten gleichkommt (BIP 1984: EG-12:3525 Mrd. Dol
lar, USA: 3625 Mrd. Dollar)^^, ist ein Ziel, dessen Bedeu
tung für Investitionstätigkeit, innovatorische Dynamik,

^  Memorandum der Kommission an den Europäischen Rat über die 
Stärkung der technologischen Grundlagen und der Wettbewerbsfähig
keit der Gemeinschaftsindustrie, in: Bulletin der Europäischen Gemein
schaften, Nr. 3/1985, S. 114,

Zu laufenden Preisen und Kaufkraftparitäten gemäß OECD; National 
Accounts 1960-1984, Vol. 1, S, 118,

technologische Leistungskraft und internationale Wett
bewerbsfähigkeit der Gemeinschaft und damit für Be
schäftigung, Wachstum und Wohlstand gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann. Zielbewußt betrie
ben, kann die Verwirklichung eines gemeinsamen Wirt
schaftsraumes den industriellen Leistungswettbewerb 
stimulieren, neue wirtschaftliche Energien freisetzen 
und zur Überwindung der „Eurosklerose“ beitragen. 
Diese dynamischen Wettbewerbs- und Wachstumsef
fekte gilt es in erster Linie zu sehen, wenn es um die 
Schaffung des Binnenmarktes gehL

Unterschätzt werden aber nicht nur die dynamischen 
Effekte des Binnenmarktes, sondern zugleich auch die 
volkswirtschaftlichen Kosten und Nachteile protektioni
stischer Maßnahmen. Tatsächlich bieten protektionisti
sche Rezepte nur scheinbar eine Lösung. Zum einen 
wird die Belastung regelmäßig nur von den geschützten 
auf die ungeschützten Sektoren abgewälzt. Das ist 
deutlich beim finanziellen Protektionismus, wo die ei
nem Sektor gewährten Subventionen von den übrigen 
Sektoren „verdient" werden müssen. Es ist auch deut
lich bei der Blockierung des Marktzugangs für indu
strielle Vorprodukte: Werden Automobilproduzenten 
daran gehindert, preisgünstigeren ausländischen Stahl 
zu verwenden oder modernste ausländische Werkzeug
maschinen einzusetzen, dann wird auch diese Branche 
alsbald notleidend. Steigt als Folge rückläufiger Importe 
der Leistungsbilanzüberschuß oder sinkt das Defizit, 
dann kann der Wechselkurs steigen -  zu Lasten eben
falls der nicht geschützten Produktionen.

Falsche Marktsignale

Zum anderen werden durch Handelsprotektion fal
sche Investitions- und Arbeitsmarktsignale gesetzt: Die 
Rendite und das Lohnniveau in den geschützten Sekto
ren sind zu hoch relativ zu den ungeschützten Sektoren. 
Knappes Kapital wird verschwendet, zu Lasten künfti
gen Wachstums und künftiger Beschäftigung, Arbeits
kräfte werden künstlich in unproduktiven Produktionen 
gebunden. Das überhöhte Zins- und Lohnniveau behin
dert das Entstehen neuer, international wettbewerbsfä
higer Produktionen. Und schließlich geht mit der Vermin
derung des Wettbewerbs allgemein ein Verlust an wirt
schaftlicher Dynamik einher: die Ausschöpfung staatli
cher Hilfen (auch mit unlauteren Methoden), die Erpres
sung neuer Mittel in konzertierter Aktion von Unterneh
men und Gewerkschaften verspricht größeren Gewinn 
als die -  stets risikoreiche -  Investition in die Entwick
lung neuer Produkte und Verfahren. Die Effizienz der 
Gesamtwirtschaft sinkt.

Dies alles gilt bereits ohne die Berücksichtigung mög
licher Retorsionsmaßnahmen des Auslands. Bezieht
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man solche Maßnahmen mit in die Betrachtung ein, 
dann wird der Beschäftigungsgewinn im importkonkur
rierenden Sektor unmittelbar durch Beschäftigungsver
luste im Exportsektor kompensiert. Per saldo wird ein 
Beschäftigungsgewinn nicht erzielt -  nur die gesamt
wirtschaftliche Produktivität ist gesunken.

Was das Infant-Industry-Argument im Hochtechnolo
giebereich betrifft, so ist auf die Gefahr hinzuweisen, 
daß die Unternehmen im Gemeinsamen Markt sich, ab
geschirmt vom internationalen Wettbewerb und womög
lich gestützt durch Subventionen, von der internationa
len technologischen Entwicklung abkoppeln. Die Fähig
keit Japans, technologische Neuerungen innerhalb kur
zer Zeit zur Produktreife zu bringen, ist nicht zuletzt Er
gebnis der hohen Wettbewerbsintensität, der diese Un
ternehmen in Japan und auf dem Weltmarkt ausgesetzt 
sind. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch 
auf den Trend zur verstärkten Unternehmenskonzentra
tion in Europa, der die Kommission mit dem bisherigen 
Instrumentarium des EWG-Vertrages (Artikel 85 und 
86) nicht begegnen kann. Während hier die Schaffung 
eines Europäischen Kartellamtes auf die Dauer wohl un
ausweichlich ist, stellt der Preis- und Leistungswettbe
werb mit ausländischen Anbietern auf dem europäi
schen Markt zwischenzeitlich ein notwendiges Korrektiv 
gegen die Gefahr einer nachlassenden Wettbewerbsin
tensität dar.

Für eine Ursachentherapie

Während die Verfechter der Protektionismusthese mit 
ihren Rezepten unrecht haben, muß man ihnen zuge
stehen, daß sie die Aufmerksamkeit auf ökonomische 
Fehlentwicklungen lenken, die mit der Realisierung ei
nes gemeinsamen Binnenmarktes einhergehen kön
nen. Eine angemessene Therapie dieser Fehlentwick
lungen muß indessen gezielt bei den Ursachen anset
zen;

□  Soweit Wechselkursverzerrungen, auch im EWS, für 
aktuelle und potentielle Wettbewerbsnachteile verant
wortlich sind, ist die Geld- und Währungspolitik gefor
dert.

□  Soweit sich im Zuge der Verwirklichung des Binnen
marktes das regionale Gefälle vergrößert, ist die Regio
nalpolitik (einschließlich einer regional differenzierten 
Lohnpolitik), aber auch die allgemeine Wirtschaftspolitik 
der betroffenen Länder angesprochen. Ein finanzieller 
Lastenausgleich zwischen begünstigten und benachtei
ligten Ländern und Regionen („Kohäsion“) kann die An
passungsanstrengungen unterstützen (insbesondere 
durch die Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen, 
Umschulungsmaßnahmen etc.).

□  Soweit ein technologischer Rückstand bei der Ent
wicklung neuer Produkte und Verfahren zu registrieren 
ist, sind die Forschungsanstrengungen zu verstärken. 
Dies ist nicht immer eine Frage finanzieller Mittel, son
dern auch der Forschungsziele (Grundlagen- versus an
gewandte Forschung), der Forschungsorganisation und 
der Umsetzung der Forschungsergebnisse in marktfä
hige Produkte. Daß hier in Europa einiges im argen liegt, 
zeigen die Beispiele Videorecorder, Compact disk, vor 
allem aber Computertechnologie.

□  Generell ist eine im weitesten Sinne angebotsorien
tierte Politik zu empfehlen, die sich nicht in steuerlichen 
Maßnahmen erschöpft, sondern die Bedingungen für 
neue Produktionen, für Investitionen und Innovation ver
bessert. Dazu gehört auch eine nach Qualifikationen 
und Sektoren stärker differenzierte Lohnstruktur, die An
reize zu beruflicher und interregionaler Mobilität schafft, 
sowie eine Kapitalmarktpolitik, die es auch kleinen und 
mittleren Unternehmen ermöglicht, ihre Eigenkapitalba
sis zu verbreitern.

Der Bundesrepublik als dem größten und dem Wett
bewerbsgedanken am stärksten verpflichteten Mitglied
staat kommt in diesem Zusammenhang nicht nur die 
Funktion eines Bremsers gegen die Ausbreitung protek- 
tionistischerTendenzen, sondern vor allem eines Vorrei
ters für sachgerechte Wirtschaftspolitik zu. Die Überein
stimmung von Wort und Tat ist dabei die wichtigste Vor
aussetzung für ihre Glaubwürdigkeit und Überzeu
gungskraft in einer Frage, die für die künftige Entwick
lung der Gemeinschaft und des Welthandelssystems 
von großer Bedeutung ist.
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